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Die für die Feststellung eines Ablehnungsgrundes entscheidungserheblichen Tatsachen er-
geben sich hinreichend aus den Gerichtsakten.

Soweit die Kläger in Bezug auf die abgelehnten Richter eine Nähe zur Beklagten sehen, sind
bereits keine objektiven Gründe dargelegt, die geeignet sind, Misstrauen gegen die Unpartei-
lichkeit der abgelehnten Richter zu rechtfertigen. Der Umstand, dass die (juristischen) Mitglieder
des Gerichts einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehören und zu
kirchlichen Amtern wählbar sein müssen (S 3 Abs. 3 KVwGG) und sie auf Vorschlag des
Landeskirchenamtes von der Kirchenleitung als Vorsitzende bzw. übrige Mitglieder bzw. stell-
vertretende Mitglieder gemäß $ 4 KVwGG gewählt werden, zeigt angesichts der in $ 2 Abs. 1

KVwGG verankerten Unabhängigkeit der Mitglieder des Gerichts einen Ablehnungsgrund nicht
auf.

Soweit die Kläger in ihren gegen die Vorsitzende des Venrvaltungsgerichts gerichteten Ge-
suchen diese im Hinblick auf die Vorbereitung und Führung des Termins zur mündlichen Ver-
handlung vom April 2016 als befangen ansehen, ist diesen Einwendungen bereits in den (ge-
mäß $ 62 Abs. 2 KVwGG unanfechtbaren) Beschlüssen des Venryaltungsgerichts vom 27. Juli
2016 hinreichend Rechnung getragen worden. Soweit Einwände in Bezug auf die Richtigkeit
der bisherigen richterlichen Sachbehandlung durch die Vorsitzende in Rede stehen, bestehen
Zweifel an der Unvoreingenommenheit eines abgelehnten Richters allenfalls dann, wenn diese
willkürlich oder offensichtlich unhaltbar ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 14. November 2012-
2 KSt 1111 -, Rn. 4 juris). Substantiierte Anhaltspunkte hierfür haben die Kläger jedoch - auch
in den Gesuchen vom 27. November 2016 - nicht benannt. Soweit die Kläger mit einer Rechts-
auffassung des Gerichts nicht einverstanden sind, verbleibt ihnen die Möglichkeit, das gegen
die Sachentscheidung zulässige Rechtsmittel zu ergreifen.

Das sinngemäße Vorbringen der Kläger, die Vorsitzende des Verwaltungsgerichts sei befangen,
weil sie nicht offengelegt habe, dass die mit den Befangenheitsgesuchen vom 5. April 2016
befassten Richter aufgrund ihrer Tätigkeit als Richter der Verwaltungsgerichtsbarkeit in einem
beruflichen Abhängigkeitsverhältnis zu ihr stünden, da sie hauptberuflich Staatssekretärin im
sächsischen Justizministerium sei, ist von vornherein und unter keinem Gesichtspunkt geeignet,
die Unvoreingenommenheit der abgelehnten Vorsitzenden Richterin in Frage zu stellen. Der
Umstand, dass das Staatsministerium der Justiz oberste Dienstaufsichtsbehörde für die im
Hauptamt als Richter am Venryaltungsgericht tätigen Richter von Wedel und Dr. John ist und
Frau Franke in diesem Ministerium Staatssekretärin ist, hat keine Relevanz für die Aufgabener'
füllung der von der Kirchenleitung gewählten Richter des kirchlichen Venrvaltungsgerichts. lnso-
weit ist auch nicht ersichtlich, dass hier eine Offenlegung durch die Vorsitzende gefordert ge-
wesen sein sollte.

Soweit die Kläger insoweit in Bezug auf die beiden Richter (Frau von Wedel und Herrn Dr. John)
Ablehnungsgründe geltend machen; übersehen sie, dass die Mitglieder des erkennenden Ver-
waltungsgerichts - wie oben ausgeführt - richterliche Unabhängigkeit genießen. Nach diesem,
im Übrigen in Art. 97 Abs. 1 GG verankerten Grundsatz sind Richter, soweit sie Recht sprechen,
an Weisungen nicht gebunden und sind nur dem Gesetz unterworfen. Diese sachliche Unab-
hängigkeit wird dadurch, dass sie aufgrund ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Verwaltungs-
richter in dienstrechtlichen Beziehungen zum sächsischen Justizministerium stehen, nicht be-
rührt. Der Auffassung der Klägerseite zu folgen, hieße, die verfassungsrechtliche lnstitution der
dritten Gewalt schlechthin in Frage zu stellen, Es ist anerkannt, dass nicht allein deshalb auf die
Voreingenommenheit geschlossen werden kann, wenn zwischen dem Vertreter einer Prozess-
partei und Mitgliedern des Gerichts dienstrechtliche Beziehungen bestehen (vgl. Oberver-
waltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 30. Oktober 2014 - 13 D
112114 -, Rn. 7 juris). Dies gilt hier umso mehr, wenn die dienstrechtlichen Beziehungen - wie
hier der Fall - in der vorliegenden prozessualen Konstellation überhaupt keine Rolle spielen.

Auch das von den Klägern lediglich pauschal behauptete private Näheverhältnis zwischen den
(juristischen) Mitgliedern der Kammer des Vennraltungsgerichts zeigt keine objektiven Gründe
auf, die geeignet wären, die Unvoreingenommenheit dieser Richter in Frage zu stellen. Die




